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Der Glasfaser - Verbund Braunau plant nun den weiteren Glasfaserausbau im  

Ortsteil Franking. 
 

Wer sich noch nicht registriert hat, sollte die Chance nutzen, um vom ultraschnellem 
Internet zu profitieren! 
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                                              Direkt beim Gemeindeamt  
                                                  

                Online unter:���Z�Z�Z���J�O�D�V�I�D�V�H�U���E�U�D�X�Q�D�X���D�W�� 
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�Ù���1�Ù�V�Í���X�Ù�Q�O�P�W�Ù�ï�Ù�Q�O�P�X durchgeführt 

wurde, wird NICHT als Anmeldung bzw. Registrierung für den Glasfaseranschluss über 

Glasfaserverbund übernommen! Hier ist eine neue Anmeldung / Registrierung über Glasfaser 

�ó Verbund notwendig! 

 

 

Sichern wir gemeinsam die digitale Zukunft der  

Gemeinde Franking! 
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Hunde An- und 
Abmeldungen  

 

Die Verantwortung der 
ordnungsgemäßen Anmeldung bei der 
Wohnsitzgemeinde liegt immer bei der 
Hundehalterin oder beim Hundehalter.  

Auch tragen Sie zu jeder Zeit und überall 
für das Verhalten Ihres Hundes die 

Verantwortung und sind auch haftbar . 

 

 

PFLICHTEN RUND UM DIE AN - und AB MELDUNG:  

 
 

 

1. Eintragung in das oberösterreichische Hunderegister bei der 
Hauptwohnsitzgemeinde  
 

           Ist der Hund älter als zwölf Wochen, ist er binnen drei Tagen bei der     

           Hauptwohnsitzgemeinde mit folgenden Angaben zu melden:  

�ƒ Name, Kontaktdaten  und Hauptwohnsitz de r Hundehalterin oder des Hundehalters  

�ƒ Rasse, Farbe, Geschlecht, Rufname und Wurfdatum des Hundes  

�ƒ Name und Hauptwohnsitz jener Person, die den Hund zuletzt gehalten haben  

 
 

 

Der Meldung sind anzuschließen:  
 

�ƒ Der für das Halten des Hundes erforderliche Sachkundenachweis  

�ƒ Der Nachweis, dass für den Hund eine Haftpflichtversicherung  besteht und  

�ƒ Der Nachweis über die Registrierung in der Heimtierdatenbank nach§24a Abs. 5 

Tierschutzgesetz  (Chipnummer !) 

Die gemeldeten Daten werden im oberösterreichischen Hunderegister gesammelt.   
 

 

 

 

2. Entrichtung der Hundeabgabe bei der Hauptwohnsitzgemeinde  

      Im Zuge der Anmeldung ist der Gemeinde die jährliche Hundeabgabe zu entrichten.  
 

 

 



 
 

3. Abmeldung des Hundes  

      Im Falle eines Umzugs oder eine s Verlustes (z.B. Todesfall) muss der Hund bei der           

     Abgabenbehörde des bisherigen Wohnorts abgemeldet und in der neuen   

     Wohnsitzgemeinde angemeldet werden. Falls der Hund bei der Abgabenbehörde nicht   

     abgemeldet wird, besteht die Abgabenpflicht am bisherigen Wohnort weiter!   

 

 

 

STRAFBESTIMMUNGEN §21 OÖ Hundehaltegesetz 20 24: 
 

Die Verwaltungsübertretungen sind im OÖ Hundehaltegesetz 202 4 § 21  

festgelegt und gere gelt.  

 

Wer e ine Verwaltungsübertretung begeht , ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 7.000 Euro zu 

bestrafen . 

 

 

 

 

Neues OÖ Hundehaltegesetz 2024:   

Der OÖ Landtag hat das neue OÖ. Hundehaltegesetz 2024  beschlossen, dass mit 
01.12.2024 in Kraft treten wir d und einige Änderungen mit sich bringt . 

Weitere Informationen zum OÖ Hundehaltegesetz sowie zur Allgemeinen 
Hundehaltung finden sie unter  www.hundehaltung -ooe.at  

 

Es werden ALLE Hundebesitzer ersucht , sich mit dem neuen 
Hundehaltegesetz vertraut zu machen und dies zu befolgen!  
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Gesunde Gemeinde 
Gesundheitstipp 

 

 
 
 
 

 
 

 

Im Winter hält Bewegung im Freien gesund  

Auch im Winter sind Bewegung und Sport in der freien Natur kein Problem - im Gegenteil : Ausdauersportarten 

wie Langlaufen und Schneeschuhwandern sind bestens dafür geeignet, den gesundheitlichen Nutzen der 

Bewegung mit dem Genuss der schönen Winterlandschaft zu kombinieren.  

Die positiven Effekte auf den Bewegungsapparat, das Herz-Kreislaufsystem und nicht zuletzt auch auf 

das psychische Befinden sind unbestritten. Zudem stärken regelmäßige Bewegung und Sport die 

Abwehrkräfte. Schifahren und Eislaufen haben neben der Bewegung im Freien eines gemeinsam: sie 

können als moderate Bewegung mit nur geringer Intensität ausgeübt werden oder aber eine sehr 

sportliche Komponente annehmen und damit im Kraft- und Ausdauerbereich wirksam werden. 

Mit Kindern in die Natur  

Neben Schlittenfahren, Schneemannbauen und 

Schneeballschlacht gibt es im Winter gemeinsam mit 

Kindern wunderbare Bewegungsmöglichkeiten. 

Wanderungen im Schnee oder Raureif bieten die 

Möglichkeit, die Natur auf ganz anderen Pfaden zu 

erkunden. So können etwa die Fährten der Wildtiere im 

Schnee entdeckt werden. 

Ob beim Langlaufen, Schifahren, Eislaufen und 

Schlittenfahren oder einfach nur beim Bauen einer Schneeburg oder eines 

Schneemannes werden Kraft und Ausdauer gestärkt. So kann man sich 

selbst und auch die Kinder über den Winter fit halten. 

 

 (Quelle: www.pixabay.com) 

Auch Laufen oder Walken ist im Winter gut möglich - immer vorausgesetzt, dass einige wichtige Regeln 
beachtet werden. 

�x Die Kleidung sollte richtig gewählt sein. Funktionskleidung aus Mikrofasergewebe, welche die 
Nässe nach außen transportiert, ist empfehlenswert. Ebenso halten Handschuhe und eine 
Mütze dort warm, wo der Körper besonders rasch auskühlt.  

�x Trotzdem sei davor gewarnt, sich zu warm anzuziehen. Als Faustregel gilt: wer in den ersten 
Minuten seiner sportlichen Betätigung noch ein bisschen friert, der ist richtig angezogen.  

�x Auch das Schuhwerk ist der Jahreszeit anzupassen. Rutschfeste Sohlen mit entsprechendem 
Profil sind das Um und Auf - lassen Sie sich im Sporthandel beraten.  

�x Besonderes Augenmerk ist in der kalten Jahreszeit auf ein gezieltes Aufwärmen zu legen, denn 
je kälter es ist, umso länger dauert es, bis die Muskulatur gut durchblutet ist.  

�x �6�R���E�O�H�L�E�W���Q�X�U���Q�R�F�K���G�H�U���Ä�L�Q�Q�H�U�H���6�F�K�Z�H�L�Q�H�K�X�Q�G�³�����G�H�Q���H�V���]�X���•�E�H�U�Z�L�Q�G�H�Q���J�L�O�W�����X�P���D�X�F�K���E�H�L���.�l�O�W�H����
Wind und Eis an gesunder Bewegung seine Freude zu haben.  

Tipps für Sport und Bewegung im Winter  
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Sammelumstellung ab 

01.01.2025 in allen OÖ ASZ

•	 PE-Folien („weiche Folien“)
•	 Eimer & Kanister
•	 Styropor

•	 Getränkekartons
•	 Metallverpackungen

•	 Sonstige Kunststoffverpackungen 
(„Raschelfolien“)

•	 PS / PP (Joghurtbecher, Ketchup-
    �aschen, Blumentöpfe, …)

•	 PET-Getränke�aschen•	 Getränkedosen

Die Verpackung muss leer, unzerdrückt und das Etikett vollständig 
auf der Verpackung vorhanden und lesbar sein.

Einwegpfand-Produkte sind sichtbar mit 
dem Pfandlogo gekennzeichnet

www.recycling-pfand.at

Ab 1.1.2025 ausschließlich in den GELBEN SACK:  

Ab 1.1.2025 zurück zum Pfandautomaten im Handel: 

ACHTUNG!

Weiterhin ins ASZ dürfen:

•	 PE (Waschmittel�aschen, …)

•	 PET ohne Pfand

...und insgesamt über 80 Abfallarten (von Kartonagen und Textilien über Bauschutt, 
Sperrmüll und Altholz bis zu Batterien, Elektrogeräten und Problemstoffen)

     KEINE Annahme im ASZ!

Flaschen & Dosen OHNE 
PFAND in den Gelben Sack
























